
GEMEINDEVERSAMMLUNG 

10. Dezember 2025, 20:00 Uhr, Zentrum Oberdorf (Singsaal) 

 

«Wir beantworten gerne Ihre Fragen und freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Gemeindeversammlung, 
spannende Diskussionen und den Austausch beim anschliessenden Apéro.» 

 
Gemeinderat Egolzwil 

Budget 2026 
Vom Finanzausgleich darf die Gemeinde Egolzwil im Jahr 2026 
erstmals als Nehmergemeinde profitieren. Sie erhält aus dem 
Ressourcenausgleich CHF 71’000 und aus dem Lastenausgleich 
CHF 129’500. 

Viele Unbekannte bei den bevorstehenden Revisionen des Steuer- und 
Finanzhaushaltgesetzes sowie der Entwicklung der OECD-Steuern 
prägten die Budgetphase 2026. Die heutige Weltlage stimmt ebenfalls 
nicht optimistisch. Der Gemeinderat stützt sich deshalb beim 
vorliegenden Budget 2026 auf die Modellrechnungen des Kantons, 
was den Steuerertrag und die OECD-Steuern betrifft. Somit rechnet 
der Gemeinderat in etwa mit dem gleichen Ertrag wie im Jahr 2024. 

Die Ausgabenseite weist vor allem höhere Lohn- und Transferkosten aus. Ein wesentlicher 
Lohnanstieg verzeichnet der Bereich Bildung aufgrund von Mehrlektionen und einer strukturellen 
Lohnanpassung. Im Bereich Soziales ist ein Anstieg der Restfinanzierungskosten zu verzeichnen. Bei 
der ambulanten Pflege zeichnet sich ab, dass die betreuten Personen länger zu Hause bleiben und 
der Pflegeaufwand dadurch höher ist als in einem Pflegeheim. Die Gemeinde hat keine gesetzlichen 
Möglichkeiten, diese Patienten zu einem Heimeintritt zu verpflichten. Der Sach- und 
Betriebsaufwand ist eher etwas tiefer als im Vorjahresbudget 2025 ausgewiesen.  

105'016 

Der Gemeinderat 
Egolzwil präsentiert das 
Budget 2026 mit einem 

Aufwand von 
CHF 13’523’467.90 und 

einem Ertrag von 
CHF 13’628’483.00. 
Daraus resultiert ein 

Ertragsüberschuss von 
CHF 105’016.25. 



In den Planjahren 2027 – 2029 rechnet der Gemeinderat nach wie vor mit 
Investitionen in der Grössenordnung von elf Millionen Franken. Darin enthalten 
sind der Neubau des Schulhauses und des Mehrzwecksaals sowie die 
Instandstellung der Moosstrasse und des Rainachers. 

Seit dem Jahr 2021 hat die ordentliche Steuerkraft der Gemeinde Egolzwil stetig 
zugenommen und beträgt jetzt CHF 2’000 bei einer Einheit. Für die Beurteilung 
der zukünftigen Erträge stützt sich der Gemeinderat weiterhin auf die 
Planzahlen des Kantons, welche in den letzten Jahren sehr zuverlässig waren. 
Um das Eigenkapital für die bevorstehenden Investitionen aufzubauen, sind 
weiterhin positive Abschlüsse notwendig. 

Wahl der externen Revisionsstelle 
Die Lufida Revisions AG, Luzern, wurde erstmals im Jahr 2019 für eine Amtsdauer von zwei Jahren gewählt.  

Bereits zum vierten Mal beantragt der Gemeinderat nun die Wahl der Lufida Revisions AG. Sehr geschätzt wird die 
professionelle und kompetente Zusammenarbeit. Gemäss Art. 31 der Gemeindeordnung (GO) prüft die externe 
Revisionsstelle die Jahresrechnung und die Abrechnungen über die Sonder- und Zusatzkredite hinsichtlich Richtigkeit und 
Vollständigkeit. Sie erstattet der Gemeindeversammlung und dem Gemeinderat Bericht und gibt ihre Empfehlungen ab. Sie 
wird alle zwei Jahre durch die Gemeindeversammlung gewählt (Art. 5 Abs. 2 GO). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Botschaft 
Die ausführliche Botschaft kann auf der Homepage www.egolzwil.ch heruntergeladen sowie bei der 
Gemeindeverwaltung Egolzwil direkt bezogen oder bestellt werden (041 984 00 10 / gemeindeverwaltung@egolzwil.ch). 
 
Vorbesprechungen der Parteien 
Die Mitte Egolzwil Dienstag, 25. November 2025, 19:00 Uhr, Zentrum Oberdorf Egolzwil (Raclettestube) 
FDP.Die Liberalen Egolzwil Montag, 1. Dezember 2025, 19:30 Uhr, Zentrum Oberdorf Egolzwil (Singsaal) 

1'080’500 

Die Bruttoinvestitionen werden 
insbesondere für die Weiterführung 
bereits bewilligter Bauprojekte wie 

die Dorfkernentwicklung, die 
Sanierung der Regenabwasserleitung 

und der Neubau des 
Grundwasserpumpwerks verwendet. 

«Um die geplanten 
Investitionen 
bewältigen zu 

können, sind auch in 
Zukunft positive 
Jahresergebnisse 

notwendig.» 

Pascal Muff, 
Gemeindepräsident 

Traktanden 

▪ Begrüssung, Bestellung des Büros 

1. Aufgaben- und Finanzplan 2026 – 2029 mit Budget 2026 und Steuerfuss von 2.0 Einheit 
1.1. Kenntnisnahme Bericht Controlling-Kommission 
1.2. Kenntnisnahme des Aufgaben- und Finanzplans 2026 – 2029 
1.3. Genehmigung Budget 2026 und Steuerfuss von 2.0 Einheiten 

2. Wahl der externen Revisionsstelle für die Jahre 2026 und 2027 

▪ Wünsche und Anregungen (§ 111 Stimmrechtsgesetz) 

Egolzwil, 3. November 2025 

http://www.egolzwil.ch/
mailto:gemeindeverwaltung@egolzwil.ch

